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Anschlussvertrag

zwischen der

Politischen Gemeinde Rafz

(Sitzgemeinde)

vert:reten durch den Gemeinderat Rafz

und den Politischen Gemeinden Wasterkingen und Wil ZH
(Anschlussgemeinden)

vertreten durch die jeweiligen Gemeinderäte

über das Freibad Rafzerfeld
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l. Bestand und Zweck

Art. 1 Vertragszweck

1 Die Politische Gemeinde Rafz (Sitzgemeinde) und die Politi-
sehen Gemeinden Wasterkingen und Wil ZH (Anschlussge-
meinden) schliessen zum Betrieb des Freibades Rafzerfeld an
der Schwimmbadstrasse in Rafz einen Anschlussvertrag ge-
mass § 71 des Gemeindegesetzes ab.

2 Der vorliegende Anschlussvertrag regelt die Rechte und
Pflichten der am Vertrag beteiligten Gemeinden.

Art; 2 Eigentumsverhältnisse

Die gesamte Freibadanlage ist im Eigentum der Sitzgemeinde.

II. Aufgaben

Art. 3 Aufgaben der Sitzgemeinde

1 Die Sitzgemeinde betreibt das Freibad und stellt das Personal
an. Ihr obliegen namentlich die Geschäfts- und die Finanzver-
waltung des Freibades.

2 Die Sitzgemeinde schafft eine Betriebskommission (Freibad-
kommission).

3 Der Gemeinderat der Sitzgemeinde erlässt das Freibad- und
Gebührenreglement.

Art. 4 Aufgaben der Anschlussgemeinden

Die Anschlussgemeinden beteiligen sich an der Finanzierung
des Freibadbetriebs gemäss den Finanzierungsregelungen in
Art. 8.

Art. 5 Nutzungsbedingungen

Für die Einwohner derAnschlussgemeinden gelten die gleichen
Nutzungsbedingungen wie für die Einwohner der Sitzgemeinde.



Art. 6 Freibadkommission

Art. 6.1 Zusammensetzung

1 Die Freibadkommission ist eine unterstellte Kommission der
Sitzgemeinde und besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Sie
'umfasst

• ein Mitglied aus der Mitte des Gemeinderates der Sitzge-
meinde Rafz,

• je ein Mitglied aus der Mitte der Gemeinderäte der An-
schlussgemeinden.

2 Die Amtsdauer der Freibadkommission entspricht derjenigen
der Gemeinderäte der Sitz- und Anschlussgemeinden.

3 Für die Entschädigung der Mitglieder der Freibadkommission
ist jede Vertragsgemeinde selber zuständig.

4 Im Fall eines Beitritts einer weiteren Gemeinde als Anschluss-
gemeinde erweitert sich die Freibadkommission um ein weite-
res Mitglied des entsprechenden Gemeindevorstands.

5 An den Sitzungen der Freibadkommission nimmt eine Vertre-
tung aus dem Badmeisterteam mit beratender Stimme teil.

Art. 6.2 Wahl der Mitglieder, Konstituierung und Amtsdauer

1 Die Mitglieder der Freibadkommission werden vom jeweiligen
Gemeinderat der Sitz- und derAnschlussgemeinden bestimmt.

2 Das Kommissionsmitglied, welches dem Gemeinderat Rafz
angehört, übt das Präsidium der Kommission aus. Die Kommis-
sion konstituiert sich im Übrigen selbst.

3 Die Delegation der Behördenvertretungen erfolgt jeweils auf
Beginn derAmtsdauerder Gemeindebehörden.

Art. 6.3 Sekretariat, Zeichnungsberechtigung

1 Die Abteilung Bau und Immobilien der Gemeindeverwaltung
Rafz führt das Sekretariat der Freibadkommission. Das Sekre-
tariat stellt die Sitzungsprotokolle der Freibadkommission der
Sitz- und derAnschlussgemeinde sowie den Kommissionsmit-
gliedern zur Kenntnisnahme zu.



2Zeichnungsberechtigt sind der Präsident oder die Präsidentin
und der Sekretär oder die Sekretärin bzw. deren Stellvertretun-
gen mit Kollektivunterschrift.

Art. 6.4 Beschlüsse

1 Die Freibadkommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit
der Kommissionsmitglieder anwesend ist.

2 Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesen-
den Kommissionsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Präsidenten oder der Präsidentin den Aus-
schlag.

3 Die Freibadkommission tagt mindestens zweimal jährlich.

Art. 6.5 Aufgaben und Befugnisse der Freibadkommission

1 Die Freibadkommission ist beratend tätig und stellt zu folgen-
den Geschäften Antrag an den Gemeinderat der Sitzgemeinde:
• Budgetpositionen des Freibades für Ausgaben im Budget

und in der Finanzplanung der Sitzgemeinde,
• Festsetzung des Stellenplans für das Personal des Freiba-

des,

• Erlass und Änderung des Freibad- und des Gebühren reg le-
ments,

• Festsetzung des Pachtzinses für den Kiosk des Freibades.

2 Der Freibadkommission kommen weiter folgende Aufgaben
und Befugnisse zu:
• Erstellung des Betriebsbudgets bis jeweils Ende Juli für den

Freibadbetrieb des Folgejahres,
• Kenntnisnahme der Planung von Unterhalt und Investitionen

für das Freibad,

• Kenntnisnahme der Betriebsrechnung bis jeweils Ende Feb-
ruar,

• Bewilligung von im Budget der Sitzgemeinde nicht enthalte-
nen Ausgaben für ausserordentliche und unaufschiebbare
Ausgaben von Fr. 10'000.- für einmalige Ausgaben, insge-
samt Fr. 50'000.- pro Jahr, und von Fr. 5'000.- für wieder-
kehrende Ausgaben, insgesamt Fr. 15'QOO.- pro Jahr.



3 Ausgaben, welche die Ausgabenkompetenz der Freibadkom-
mission überschreiten und für welche die Freibadkommission
Antrag an den Gemeinderat der Sitzgemeinde stellt, sind auch
den Anschlussgemeinden mitzuteilen.

4 Der Gemeinderat der Sitzgemeinde kann der Freibadkommis-
sion weitere Geschäfte zur Beratung vorlegen.

5 Der Gemeinderat der Sitzgemeinde kann die Geschäfte der
Freibadkommission in begründeten Fällen an sich ziehen. Vor-
gängig sind jedoch die Vorstände derAnschlussgemeinden an-
zuhören.

Finanzen

Art. 7 Finanzhaushalt

Die Sitzgemeinde führt die Rechnung für alle Ausgaben und
Einnahmen des Freibades. Die Aktiven und Passiven, die das
Freibad betreffen, führt die Sitzgemeinde in ihrer Bilanz.

Art. 8 Finanzierung der Betriebs- und Investitionskosten

1 Der Nettoaufwand ergibt sich aus den gesamten Aufwendun-
gen für den Betrieb und die Anschaffungen unterhalb der Inves-
titionsgrenze von Fr. 30'000.-. Die Investitionen sind durch die
Sitzgemeinde zu tragen und fliessen via Abschreibungen in die
Betriebsrechnung ein. DerAnschlussgemeinde sind nur die Ab-
Schreibungen für Investitionen ab 1. Januar 2022 zu verrech-
nen. Frühere Investitionsanteile der Gemeinde Rafz und Wil ZH
verbleiben in deren Bilanz und werden dort direkt abgeschrie-
ben.

2 Der Nettoaufwand wird auf die Sitzgemeinde und die An-
schlussgemeinden entsprechend dem Verhältnis ihrer Einwoh-
nerzahlen aufgeteilt. Massgebender Stichtag ist jeweils der
1. Januar des Vorjahres.

3 Die Sitzgemeinde kann von den Anschlussgemeinden Akonto-
Zahlungen (Vorschüsse) verlangen. Ein allfälliger Uberschuss
wird nach dem gleichen Schlüssel verteilt.



4 Die Sitzgemeinde gewährt den Anschlussgemeinden Einsicht
in die Rechnungsführung des Freibades.

Art. 9 Vorschüsse

1 Die Sitzgemeinde ist berechtigt, den Anschlussgemeinden
Vorschüsse an die Abgeltung ihres Anteils am Nettoaufwand
mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen in Rechnung zu stellen.

2 Diese Vorschüsse betragen maximal 80 % des bewilligten Be-
triebsbudgets für das entsprechende Rechnungsjahr.

Art. 10 Budget und Rechnung

1 Die Sitzgemeinde erstellt aufgrund der Angaben der Freibad-
kommission das Betriebsbudget bis jeweils am 31. August und
stellt dieses den Anschlussgemeinden zur Information zu.

2 Die Sitzgemeinde schliesst die Betriebsrechnung per 31. De-
zember ab und stellt diese bis jeweils am 31. Januar den An-
schlussgemeinden zu.

3 Der finanzielle Ausgleich hat innert 30 Tagen zu erfolgen.

IV. Vertragsdauer und -änderungen, Beitritt weiterer Gemein-
den und Kündigung

Art. 11 Vertragsdauer

Der Anschlussvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlos-
sen.

Art. 12 Vertragsänderungen

1 Vertragsänderungen bedürfen der Zustimmung aller Vertrags-
Parteien.

2 Die Zustimmung der Stimmberechtigten an der Urne ist erfor-
derlich, wenn die Vertragsänderungen für die einzelnen Ge-
meinden Ausgaben zur Folge haben, die gemäss ihrer Gemein-
deordnung an der Urne bewilligt werden müssen.



3 In den übrigen Fällen bestimmt sich die Zuständigkeit nach der
jeweiligen Gemeindeordnung. Für untergeordnete Änderungen
am Anschlussvertrag sind die Gemeinderäte derAnschlussge-
meinden zuständig.

Art. 13 Beitritt weiterer Gemeinden

Ist nur der Beitritt einer weiteren Gemeinde Gegenstand der An-
derung des Anschlussvertrages, bestimmt sich die Zuständig-
keit für die neu beitretende Gemeinde nach dem Gemeindege-
setz und deren Gemeindeordnung. Bei den bisherigen Ver-
tragsgemeinden sind die Gemeindevorstände für die Vertrags-
änderung zuständig.

Art. 14 Kündigung

1 Dieser Vertrag kann von den Vertragsparteien einstimmig auf-
gelöst werden.

2 Kündigungen unterstehen einer Frist von zwei Jahren auf das
Ende eines Kalenderjahres.

3 Kündigt die Sitzgemeinde den Vertrag, bewirkt dies die Auflö-
sung des gesamten Vertragsverhältnisses und sie hat den An-
schlussgemeinden die Restbuchwerte der geleisteten Investi-
tionsbeiträge zurückzuerstatten (für die Gemeinde Wil ZH seit
2008). Kündigt eineAnschIussgemeinde, erhält sie keine Ent-
Schädigung irgendwelcher Art.

V. Schlussbestimmungen

Art. 15 Haftung

1 Für Schäden, die aus dem Betrieb des Freibades entstehen,
haften die Sitz- und dieAnschlussgemeinden solidarisch. Die
interne Haftung erfolgt im Verhältnis, in dem die Sitzgemeinde
und die Anschlussgemeinden den Nettoaufwand finanzieren.

2 Die Sitzgemeinde sorgt für die hinreichenden Versicherungs-
deckungen.



Art. 16 Meinungsverschiedenheiten

Können Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertrags-
Parteien nicht beigelegt werden, ist der ordentliche Instanzen-
zug des Verwaltungsprozesses nach den Bestimmungen der

kantonalen Gesetzgebung zu beschreiten.

Art. 17 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt nach der Zustimmung der Vertrags-
Parteien auf den 1. Januar 2023 in Kraft.

Gemeinderat Rafz

Der Präsident: DeLSehfeiber"

^fSK-
Kurt Altenburger Manfred Hohl

Gemeinderat Wasterkingen

Der Präsident:

Rolf Meyer

Der $öhreiber:

^^•'
P^te/WUnderIi

^.tp.
GemeinderatWilZH

Der Präsiden-
ft

Die Schreiberin:

Urs Rüegg Katja" jer


